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§2
(1) Die „Rettungsmedaille“ wird für die Rettung von 

Menschen aus Lebensgefahr verliehen, wenn die Ret
tungstat unter eigener Lebensgefahr erfolgte.

(2) Der vorbildliche Einsatz bei einem Lebensret
tungsversuch oder bei einer Rettungstat, die nicht un
mittelbar unter eigener Lebensgefahr erfolgte, kann 
durch ein Anerkennungsschreiben des Ministers des 
Innern gewürdigt werden.

§3
(1) Vorschlagsberechtigt für die Verleihung der „Ret

tungsmedaille“ bzw. Würdigung eines Lebensrettungs
versuchs oder einer Rettungstat durch ein Anerken
nungsschreiben sind alle Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik, die Leiter der Staatsorgane, Ge
neraldirektoren der WB und Leiter anderer wirt
schaftsleitender Organe, Direktoren der Kombinate und 
Betriebe, Leiter anderer Einrichtungen, die Vorstände 
der Genossenschaften sowie die Leitungen der Parteien 
und Massenorganisationen.

(2) Die Vorschläge sind an den zuständigen Rat der 
Stadt, des Stadtbezirkes oder der Gemeinde zu richten, 
in dessen Bereich die Rettungstat vollbracht wurde. Bei 
Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 2 sind die 
Vorschläge innerhalb einer Frist von 3 Wochen auf dem 
vom Ministerium des Innern bestimmten Vordruck di
rekt beim Rat des Bezirkes einzureichen.

(3) Wird dem zuständigen Rat der Stadt, des Stadt
bezirkes oder der Gemeinde eine in seinem Bereich er
folgte Rettungstat durch Mitteilungen des Rundfunks, 
Fernsehens oder durch die Presse- und anderen Publi
kationsorgane bekannt, ist entsprechend den Festlegun
gen im Abs. 2 zu verfahren.

§4
(1) Das vom Rat des Bezirkes beauftragte Mitglied 

des Rates prüft die eingereichten Vorschläge. Soweit es 
für die Einschätzung der Rettungstat erforderlich ist, 
sind Vertreter des Gesundheitswesens, der Brandschutz
organe und anderer Organe in die Prüfung einzubezie
hen.

(2) Sind die Voraussetzungen für die Verleihung der 
„Rettungsmedaille“ bzw. Würdigung eines Lebens
rettungsversuches oder einer Rettungstat durch ein 
Anerkennungsschreiben gegeben, bestätigt der Vor
sitzende des Rates des Bezirkes bzw. das beauftragte 
Mitglied des Rates die Vorschläge auf dem vom Mini
sterium des Innern bestimmten Vordruck und reicht diese 
unverzüglich, spätestens innerhalb einer Frist -von 
2 Wochen, beim Ministerium des Innern ein.

§5
(1) Der Minister des Innern entscheidet auf der 

Grundlage der eingereichten Vorschläge über die Ver
leihung der „Rettungsmedaille“ bzw. Würdigung eines 
Lebensrettungsversuches oder einer Rettungstat durch 
ein Anerkennungsschreiben.

(2) Die Verleihung der „Rettungsmedaille“ ist mit 
einer finanziellen Anerkennung in Höhe von 500 M 
bzw. mit der Aushändigung eines diesem Wert ent
sprechenden Geschenkes verbunden.

§6
(1) Die Verleihung der „Rettungsmedaille“ bzw. die 

Aushändigung des Anerkennungsschreibens erfolgt 
durch den Minister des Innern. Dieser kann die Vor

sitzenden der Räte der Bezirke mit der Überreichung 
der Medaille bzw. Aushändigung des Anerkennungs
schreibens beauftragen.

(2) Die „Rettungsmedaille“ bzw. das Anerkennungs
schreiben ist in würdiger Form zu übergeben.

(3) Das Ministerium des Innern und die zuständigen 
Räte der Bezirke haben in enger Zusammenarbeit mit 
den zentralen und örtlichen Presseorganen zu gewähr
leisten, daß Rettungstaten sowie die Verleihung der 
„Rettungsmedaille“ in geeigneter Weise gewürdigt 
werden.

§7
Zur „Rettungsmedaille“ der Deutschen Demokrati

schen Republik gehört eine Urkunde.

§8
(1) Die „Rettungsmedaille“ ist rund, aus Silber und 

hat einen Durchmesser von 30 mm. Auf der Vorder
seite ist ein Lebensretter, der auf den Armen einen Ge
retteten trägt, umgeben von einem Eichenblätterkranz 
und den Worten „Für Lebensrettung“, dargestellt. Die 
Rückseite zeigt das Staatswappen der Deutschen Demo
kratischen Republik. Das Staatswappen ist umgeben 
von den Worten „Deutsche Demokratische Republik“.

(2) Die „Rettungsmedaille“ wird an einer mit blauem 
Band bezogenen rechteckigen Spange getragen, auf der 
das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Repu
blik aufgeprägt ist. In der Mitte des Bandes ist ein 
weißer Längsstreifen eingewebt.

(3) Zur „Rettungsmedaille“ gehört eine Interims
spange. Die Interimsspange entspricht der Medaillen
spange.

§9
Die „Rettungsmedaille“ wird auf der linken oberen 

Brustseite getragen.
§10

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verord
nung vom 2. Oktober 1958 über staatliche Auszeich
nungen (GBl. I S. 771).

Anordnung Nr. 2* 
zur Regulierung von Preisausgleichen 

gegenüber dem Handwerk 
bei Einführung der Industriepreise 

der 3. Etappe der Industriepreisreform 
— 2. Preisausgleichsanordnung Handwerker —

vom 26. November 1968

Zur Änderung bzw. Ergänzung der Preisausgleichs
anordnung Handwerker (Nr. 1) vom 15. Dezember 19t>6 
(GBl. II S. 1109) wird folgendes angeordnet:

§1
§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Einkaufs- und Liefergenossenschaften des 
Handwerks oder Arbeitsgemeinschaften der PGH 
haben für Lieferungen von Material an
— Produktionsgenossenschaften des Handwerks
— private Handwerksbetriebe
— Betriebe gemäß § 1 Abs. 2
— die Bevölkerung

* Anordnung (Nr. 1) vom 15. Dezember 1906 (GBl. II Nr. 153 
S. 1109)


